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Offentlicher Gestaltungsplan Campingplatz und
Strandbad Tiirlersee - Genehmigung

Hausen am Albis

- Situationsplan 1:1'000 vom 5. Juni 2019
- Bestimmungen vom 5. Juni 2019
- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 5. Juni 2019

Ausgangslage und Sachverhalt

Der Campingplatz liegt eingebettet zwischen dem Naturschutzgebiet, dem Tlrlersee und
dem Weiler Tlrlen und besteht bereits seit ca. 1958. Mit dem Strandbad grenzt er direkt
an den See und weist ein Restaurant und sanitare Einrichtungen auf. Ziel des 6ffentlichen
Gestaltungsplanes Campingplatz Tlrlersee ist es, die erforderlichen Voraussetzungen zu
schaffen, um am bestehenden Standort zeitgemasse Campingplatzgeb&ude errichten zu
kénnen, da die sanitdren Anlagen und das Restaurant nicht mehr dem heutigen Stand
und Bedarf entsprechen. Die Parzelle auf welcher sich die Gebaude befinden, liegt in der
kantonalen Freihaltezone und grenzt an die Weilerkernzone des Weilers Tirlen.

Aufgrund der landschaftlich empfindlichen Lage (Schutzverordnung Tiirlersee und BLN)
ist die Erstellung eines Gestaltungsplanes erforderlich, um dem Wert der Landschaft am
Turlersee Rechnung zu tragen. Die Gestaltungsplanpflicht stellt sicher, dass besonders
gut gestaltete Ersatzbauten erstellt werden. Es sind keine relevanten Veranderungen der
Nutzungsintensitat und des Bauvolumens beabsichtigt.

Die Gemeindeversammiung Hausen am Albis setzte mit Beschluss vom 5. Juni 2019 die
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung und den éffentlichen Gestaltungsplan
Campingplatz und Strandbad Tlrlersee fest. Gegen diese Beschllisse wurden geméss
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 29. Juli 2019 keine Rechtsmittel eingelegt.
Mit Schreiben vom 8. August 2019 ersucht die Gemeinde Hausen am Albis um Genehmi-
gung der Vorlagen.

Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung wird mit separater Klarung genehmigt.
Erwagungen

A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.
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B. Materielle Priifung

Der Campingplatz mit dem Campinggeb&ude und das Freibad sind am Standort beste-
hend. Die Nutzung (Campingplatz mit Freibad) bedingt die bestehende Lage am Turler-
see. Gemass kantonalem Richtplan liegt der Campingplatz im Erholungsgebiet und auch
der regionale Richtplaneintrag Erholungsgebiet C/D (Freibad/Campingplatz) liegt vor. Das
wesentliche 6ffentliche Interesse an dieser Anlage ist entsprechend ausgewiesen,
wodurch das Schaffen von Freihalte- und Erholungszonen nach § 61 ff. PBG gerechtfer-
tigt ist. Im kommunalen Richtplan sind der Camping (C) und das Strandbad (Fb, regionale
Festlegung) eingetragen.

Da das Areal des Campingplatzes im Bereich der Schutzverordnung Ttrlersee liegt und
bereits als Erholungszone VIB ausgewiesen ist, bedarf es fiir die Einzonung grundsatzlich
keiner vorgangigen Revision der Schutzverordnung. Dies erfolgt nach der Festsetzung
des vorliegenden Gestaltungsplanes in Anpassung an die Situation im Detail. Dabei sol-
len die Gewasserparzelle des Fellibaches eine Naturschutzzone zugeteilt werden und die
Erholungszone VIB soll mit der Parzellengrenze abgestimmt werden.

Neben dem Ziel, am bestehenden Standort neue zeitgemasse, Campingplatzgebaude zu
errichten, soll dariiber hinaus die Gesamtsituation des Campingplatzes geregelt werden.
Dadurch soll Klarheit erlangt werden, welche Nutzungen méglich sind und welche Anfor-
derungen in Anbetracht der Lage bestehen. Dadurch soll eine zeitgemasse, effiziente und
optimal prazisiert und in die Landschaft eingepasste Anlage erreicht werden.

Fir eine eingepasste Anlage ist die Erholungszone Camping und Strandbad (Ec) vorge-
sehen. Mit der Einzonung und der GP-Pflicht wird keine neue Nutzung erméglicht und
gegenlber dem Bestand sind keine wesentlichen Intensivierungen in Bezug auf die Nut-
zungsdichte verbunden. Ebenfalls hat die Einzonung keine Auswirkung auf den Ausbau-
grad. Das zulassige Bauvolumen fiir das Campingplatzgeb&aude wird im Gestaltungsplan
fixiert. Die Erholungszone ermdglicht lediglich die Ermeuerung der bestehenden Anlage.
Die existierende Parkierungsaniage wird im GP belassen. Der nérdliche Teil der Anlage
ist bereits heute teilweise asphaltiert. Eine Vergrésserung dieser Flache ist nicht zulassig.

Die Duschen und das Lager des Strandbades liegen im Nahbereich des Fellibaches. Bei
einem Ersatz muss ein grosserer Abstand zum Bach vorgesehen werden, so dass der
Uferstreifen gemass Ubergangsbestimmungen freigehalten wird. Der dafir vorgesehene
Baubereich B liegt daher verschoben zum bestehenden Gebaude. Die Geb&udedimensi-
onen (Gebaudegrundflache und Hohe) eines Ersatzbaus in Baubereich B haben sich
nach den Ausmassen des bestehenden Duschengebaudes zu richten.

Den mit Vorprifung des Amts fir Raumentwicklung vom 7. Februar 2019 gestellten An-
tragen und Empfehlungen wurde mehrheitlich entsprochen.

Im Vorprifungsverfahren wurde das vorhandene Wegesystem im Situationsplan als In-
formationsinhalt dargestelit. Entsprechend war damals ersichtlich, dass die Flache flr die
Aussengastronomie Uber den Weg hinausragt und der Wegenutzung wiederspricht. Das
Wegesystem wurde im Situationsplan fir die Genehmigung entfernt und es gibt in den
Bestimmungen unter Ziffer 8 Absatz 2 eine Bestimmung, dass die Wege gegenUber der
heutigen Lage geringflgig in der Lage angepasst werden dlrfen. Ebenfalls wurde die
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Flache far die Aussengastronomie leicht reduziert. Das Ausmass der Flache fir die Aus-
sengastronomie wird als angemessen beurteilt.

Der Baubereich A wurde nicht wie in der Vorprifung gefordert, auf das vorhandene Weg-
esystem angepasst. Da jedoch auch hier Ziffer 8 Absatz 2 der Bestimmungen zur Geltung
kommt und der Baubereich A eng entlang der Bauten mit Vordach geméss des Richtpro-

jektes verlauft, wird das Ausmass des Baubereiches als angemessen bewertet.

Die asphaltierten Wege innerhalb des Campingplatzes, welche zukiinftig asphaltiert wer-
den koénnen, sind im Festsetzungsplan nicht dargestellt. Jedoch gibt es unter Ziffer 8 Ab-
satz 2 eine neue Bestimmung, welche die maximale Flache an asphaltierten Wegen re-
gelt, was als zweckmassig eingestuft wird. Ebenfalls die chaussierten Wege sind im Situ-
ationsplan als solche nicht mehr erkennbar. Da die Wege nach Moéglichkeit jedoch mit
einer Chaussierung zu erstellen sind (Ziffer 8 Absatz 2), die maximale Ausdehnung der
Wege definiert ist und entsprechend auch die maximale Fldche der asphaltierten Wege,
wird auch diese Regelung als rechtmassig und zweckmassig eingestuft.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtméssig, zweckmdassig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbanden der Rekurs offen {§§ 338a . PBG). Geméass § 5 Abs. 3 PBG ist der
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem gepriften Akt sowie der
genehmigten Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung samt Rechtsmittelbelehrung
zu verbffentlichen und aufzulegen.

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Der offentliche Gestaltungsplan Camping und Strandbad Tirlersee, welche die Ge-
meindeversammiung Hausen am Albis mit Beschluss vom 5. Juni 2019 festgesetzt
hat, wird genehmigt.

Il. Die Gemeinde Hausen am Albis wird eingeladen

- Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu verof-
fentlichen;

- diese Verfligung zusammen mit der kommunalen Planung sowie der genehmigten
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung aufzulegen;

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu verdffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, der Fachstelle Bodenschutz des Amts fiir Landschaft
und Natur [nur bei Ein- und Auszonungen; fir Nachflihrung der Fruchtfolgeflachen]
und dem Amt fur Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;

- nach Inkrafttreten die Anderungen im Kataster der éffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrankungen (OREB-Kataster) nachflhren zu lassen;
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Mitteilung an

Gemeinde Hausen am Albis (unter Beilage von zwei Dossiers)

Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt flir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Walter Willa (gpw), Obstgartenstrasse 12, 8910 Affoltern am Albis Katasterbearbei-
terorganisation [KBO]

Amt flr Landschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz [nur bei Ein- und Aqs-
zonungen; far Nachflhrung der Fruchtfolgeflachen]

Bund-ARE nach Massgabe von Art. 46 Abs. 1 Bst. a RPV

Amt fur
VERSENDET AM  16. DEZ. 2019 Raumentwicklung
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Geltungsbereich
Baubereiche
Aussengastronomie
Campingbereich
Strandbadbereich
Spielplatz
Sichtschutzbestockung

Zu- und Wegfahrt MIV

Bereich fur Veloabstellplatze

Bereich fur Parkierung/ Parkierungsflache auf Wiese

als Uberlauf in Spitzenzeiten

offentlicher Fussweg

Bereich flir eine Wertstoffsammelstelle

Schilfgurtel

See

bestehende Seebauten des Strandbades
gemass Seebautenkataster mit Bojen

Bestandesbauten

Abbruchbauten

Bauten gemass Projektvorschlag
mit Vordach (gestrichelt)

Baume (schematisch, Lage ca.)

bestehende Chaussierung Seezugang
und Seeweg

Uferstreifen Turlersee gemass GschV

Uferstreifen Fellibach

bestehende Erschliessung Parkplatz und
Camping

Kanton Ziirich
Gemeinde Hausen am Albis

Suter ¢ von Kanel « Wild * AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt
Forrlibuckstrasse 30 8005 Ziirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Offentlicher Gestaltungsplan
Campingplatz und Strandbad Turlersee

Situation

1:1000

Von der Gemeindeversammiung festgesetzt am 5. Juni 2019

Namens d Gametnderates
Der Schreiber:
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Von der Baudirektion genehmigt am  { b. Dez, 2019
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Druckdatum 18.6.2019

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung / Kantonale Mehranforderungen: GPW vom 22.8.2017

Daten der Amtlichen Vermessung

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gliltigen
Genauigkeits- und Zuverlassigkeitsanforde-rungen der amtlichen Vermessung bestimmt.
Die Bodenbe-deckung, Gebaude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung.
Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb fiir deren Richtigkeit

keine Gewahr durch den Geometer besteht.
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Gemeinde Hausen am Albis
Kanton Ziirich

Offentlicher Gestaltungsplan
Campingplatz und Strandbad Turlersee

Bestimmungen

Vom der Gemeindeversammiung festgesetzt am 5. Juni 2019

Namens der Gemeindeversammiung

Der Schreiber:
AN .

Von der Baudirektion genehmigt am

1 6. Dez. 2019

Fiir die Baudirektion: 7/ ,. 7 BDV-Nr. /M 8% O(

Suter  von Kénel « Wild « AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Zirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 315 1390 info@skw.ch
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Ziele

Bestandteile

Geltungsbereich

Verhaltnis zum Gbrigen
Baurecht

Schutzverordnung

1. Zweck

Der 6ffentliche Gestaltungsplan ,Campingplatz und Strandbad
Tlrlersee” bezweckt im Sinne von §§ 83 ff des Planungs- und

Baugesetzes des Kantons Zirich (PBG) und von Art. 1.1.3 der
Bauordnung:

» die Erflllung der Gestaltungsplanpflicht ,Campingplatz und
Strandbad Turlersee”

» die Realisierung zeitgemasser Campingplatzgebaude,

» die besonders gute Gestaltung und Einordnung des
Gesamtareals in die empfindliche Umgebung des
Tlrlersees im Sinne der Schutzverordnung vom
17.12.2001

» die Regelung der mobilen Campingeinrichtungen
(Standplatze)und der Bereiche flir Sport und Erholung

» die Gewabhrleistung einer zurtickhaltenden Nutzung im
Sinne des angrenzenden Naturschutzgebietes und des
Flachmoors

2. Bestandteile und Geltungsbereich

' Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:1000
sowie den Bestimmungen.

2 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans ist im zugehdrigen
Situationsplan 1:1000 festgehalten.

3.  Erganzendes Recht

' Wo der Gestaltungsplan nichts Anderes regelt, gelten die Be-
stimmungen der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde
Hauesen am Albis vom 17. Dezember 1994 teilrevidiert am 22.
Marz 2012 sowie das Ubergeordnete kantonale und eidge-
ndssische Recht.

2 Beim libergeordneten kantonalen Recht kommt fiir Hausen
am Albis die bis zum 27. Februar 2017 geltende Fassung des
PBG und die dazugehorigen Verordnungen zur Anwendung.

% Beziiglich des Schutzumfangs im Bereich des Tiirlersees ist
die Verordnung zum Schutz des Turlersees Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete mit Gberkommunaler Bedeutung in den
Gemeinden Aeugst a. A., Hausen a. A. und Langnau a. A. vom
17.12.2001 massgebend.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Seebauten

Anforderungen

Hindernisfreies Bauen

Nutzweise Baubereiche

* Die Anlage des Strandbades gemass Seebautenkataster im
Bereich der an den Gestaltungsplan angrenzenden Seeparzelle
Kat. Nr. 3301 richtet sich nach der Konzession Nr. 3237 vom
9.12.2004.

4.  Gestaltung

' Bauten, Anlagen und Umschwung sind fiir sich und in ihrem
Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umge-
bung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten,
dass eine besonders gute Gesamtwirkung im Sinne von § 71
PBG erreicht wird. Diese Anforderung gilt auch fir Materialien
und Farben.

2 Alle Bauten und Anlagen sowie Spiel- und Ruheflachen
muassen hindernisfrei zuganglich sein.

D. Nutzung

' Innerhalb des Baubereichs A sind folgende in Zusammenhang
mit der Nutzung als Campingplatz und Strandbad stehende
Nutzungen zulassig:

*  Sanitare Einrichtungen (WC, Duschen, Umkleideraume,
Abwasch, Waschkliche, Trockenraum, Schliessfacher /
Lock-System etc.)

. Kiche fur Restaurant und Gemeinschaftskiiche fir
Camping

* Restaurant

»  Campingladen fur Guter des taglichen Bedarfs
»  Biuro, Rezeption, Aufenthaltsraum

+  Ubernachtungsraum fir Personal

* Lager, Kihlraum, Abfallraum etc.

* Lager Unterhaltsmaterial, Lager Sportgerate, Absperrkette
Nichtschwimmerbereich etc.

2 Innerhalb des Baubereichs B sind folgende in Zusammenhang
mit der Nutzung als Campingplatz und Strandbad stehende
Nutzungen zulassig:

*  Sanitare Einrichtungen (WC, Duschen, Umkleideraume,
Schliessfacher)

*  Lager fur Kleinmaterial

3 Dauernhaft bewohnte Raume sind in beiden Baubereichen
nicht zulassig.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Aussengastronomie

Nutzweise Campingbereich

Nutzweise Strandbadbereich

Unzuléssige Nutzungen
Uferstreifen

* Im bezeichneten Bereich ist eine Aussengastronomie zulassig.

® Im Campingbereich sind mobile Campinginstallationen (Wohn-
wagen mit Vorzelt, Camper mit Vorzelt, Caravan, Zirkuswagen,
Nostalgiewagen, Pod, Zeltbungalow, Tipi, Hauszelt, Nomaden-
zelt, Jurte, Safarizelt, Partyzelt, Zelt usw.) sowie kleinere Spiel-
anlagen (Tischtennis, Volleyball etc.) zuldssig. Die mobilen
Campinginstallationen sind in der Wintersaison zu entfernen.
Davon ausgenommen sind die Steinplatten gemass Ziffer 5
Abs. 7 sowie Elektroanschlisse. Dauerhafte Gebaude sind nur
innerhalb der Baubereiche zulassig.

® Eine Unterteilung in Campingparzellen, Caravanbereich und
Zeltwiese erfolgt bei Bedarf durch die Betreiberschaft.

"Fir Saisonanlagen diirfen im Bereich des Vorzeltes Stein-
platten verlegt und flir den Wohnwagen zwei Einfahrspuren er-
stellt werden. Nicht erlaubt ist das Auslegen von Platten, Holz-
bdden und anderen Unterlagen ausserhalb des Wohnwagen-
und Vorzeltbereichs (Sickerfache). Davon ausgenommen sind
Platten beim Zelteingang mit einer Gesamtflache von max. 1m2.
Die Steinplatten dirfen Gber den Winter liegen bleiben. Pro
Stellplatz sind maximal 96 Platten a max. 50x50cm zulassig.

8 \Vorbehalten bleibt Ziffer 5 Abs. 13.

® Im Strandbadbereich sind keinerlei Campinginstallationen,
besondere Gebaude usw. zulassig. (Ausnahme: Zelte im Falle
von Anlassen nach Absprache mit der Gemeinde).

' Der Strandbadbereich dient als Liegewiese (sonnenbaden)
sowie fur Spiel und Erholung.

" Im Strandbadbereich sind einzelne demontierbare Elemente
(Volleyball- und Badmintonnetz, Fussballtor) fir Sport zulassig.
Dartber hinaus sind fur die Erholung Banke, Feuerstelle und
Pingpongtisch oder dergleichen erlaubt.

2 \Vorbehalten bleibt Ziffer 5 Abs. 13.

'® Im Uferbereich des Tiirlersees und des Fellibaches sind
folgende Elemente, Eingriffe und Nutzungen nicht erlaubt:

» Kleinere Spielanlagen (Tischtennis, Volleyball etc.) soweit
sie nicht mobil demontierbar sind

+ Befestigte Wege und Zufahrten zu den Campingparzellen

* Feuerstelle etc.

+ Besondere Gebaude

*  Abgrabungen und Aufschittungen

*  Banke, die nicht zur Erholung am Gewasser dienen und
kein Bezug zum Gewasser vorhanden ist

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Veranstaltungen

Bestandeshauten

Baubereiche

Gesamthohe

Dachgestaltung

Technische Aufbauten

Unterirdische Gebaude

'® Es sind pro Jahr nur maximal 6 gréssere, bis nach 22 Uhr
dauernde Veranstaltungen erlaubt. Fir diese ist eine Be-
willigung bei der Gemeinde einzuholen. Laute Konzerte oder
lichtintensive Anlasse sind nicht zulassig.

6.  Bebauung

' Die bezeichneten Bestandesbauten haben Besitzstands-
garantie gemass § 357 PBG.

% Lage und dussere Abmessungen der Geb&ude in Baubereich
A ergibt sich aus dem im Plan mit Mantellinien festgelegten
Baubereiche A. In Baubereich A sind 1-3 Gebaude zulassig.

® Die Lage des Gebaudes in Baubereich B ergibt sich aus dem
im Plan mit Mantellinien festgelegten Baubereiche B. In
Baubereich B ist maximal 1 Gebaude zulassig. Die ausseren
Abmessungen (Gebaudegrundflache und Héhe) des Gebaudes
in Baubereich B haben sich nach den Abmessungen des
bestehenden Gebdudes Assek. Nr. 1334 zu richten.

* VVoraussetzung fiir Bautatigkeiten in Baubereich B ist der
Abbruch des Gebdudes Assek. Nr. 1334 sowie die Rekulti-
vierung dessen Bodenflache.

® Es sind lediglich eingeschossige Bauten zulassig. Die zu-
lassige Gesamthdhe (Gebaudehdhe zuziglich Firsthéhe)
betragt in Baubereich A 5.5 m. In Baubereich B hat sich die
zulassige Gesamthdhe nach der Gesamthdhe des bestehenden
Gebaudes Assek. Nr. 1334 zu richten.

® Fiir die Campingplatzbauten sind Flach- oder Pultdicher vor-
zusehen. Die Dacher haben sich gut einzuordnen. Flachdacher
sind soweit sie nicht fir Solar- oder Photovoltaikanlagen, zur
Meteorwassersammlung oder andere Anlagen mit 6kologi-
schem Nutzen genutzt werden extensiv zu begriinen.

" Kleinere technische Aufbauten auf dem Dach wie Kamine, Ab-
luftrohre, Oblichter und weitere technisch bedingte Aufbauten
und Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie dirfen
die effektive Dachflache um maximal 1.5 m in der H6he Uber-
schreiten. Sie sind als Einheit zu gestalten.

8 Unterirdische Gebaude sind lediglich in Baufeld A zuléssig.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Besondere Gebaude

Terrainveranderungen

Grundsatz

Bepflanzung

® Einzelne kleine besondere Gebaude im Sinne von § 273 PBG
sind im Campingbereich auch ausserhalb der Baubereiche
zulassig. Vorbehalten bleibt Ziffer 5 Abs. 13.

'% Die zulassige Grundflache fiir besondere Geb&ude betragt je
maximal 6 m?. Die gesamte zulassige Grundflache aller
besonderen Gebaude betragt 18 m?.

" Abgrabungen und Aufschittungen von max. 0.75 m Héhe
sind zulassig. Vorbehalten bleibt Ziffer 5 Abs. 13.

7. Umgebungsgestaltung

' Die Umgebung (Campingbereich und Strandbadbereich) ist
nach einheitlichen Grundsatzen so zu gestalten, dass eine hohe
Aufenthaltsqualitat vorhanden ist und ékologisch wertvolle
Elemente geschaffen werden.

2 Der Strandbadbereich ist als Wiese mit einzelnen Baumen
weitgehend frei zu halten.

% Zwingend erforderliche Zaune sind bei besonders guter
Gestaltung bis zu einer H6he von 2m zuldssig. Fir spezielle
Situationen (z.B. Ballfang) kénnen flr kurze Abschnitte héhere
Zaune zugelassen werden.

* Bei der Bepflanzung des Areals sind ausschliesslich ein-
heimische, standortgerechte Pflanzenarten einzusetzen.
Invasive Arten sind unzulassig. Bei Baumen und Strauchern
dirfen nur Wildformen gepflanzt werden.

® Die bestehende im Plan bezeichnete Bestockung entlang der
Reppischtalstrasse und des Fussweges ist als Sichtschutz zu
erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

6

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Zu- und Wegfahrt

Campingplatzwege

Offentlicher Fussweg,
Wanderweg

Notzufahrt

Veloabstellplatze

Parkplatze

8.  Verkehrserschliessung und Parkierung

' Die Zu- und Wegfahrt der oberirdischen Parkplétze sowie des
Areals hat ab der Reppischtalstrasse innerhalb des im Plan
schematisch bezeichneten Bereichs zu erfolgen.

2 Innerhalb des Camping- und des Strandbadbereiches sind
Campingplatzwege als Fusswege und Zufahrten zu den
Campingparzellen zulassig. Die Wege dirfen gegentber der
heutigen Lage geringfligig in der Lage angepasst werden.
Vorbehalten bleibt Ziffer 5 Abs. 13. Die Campingplatzwege sind
nach Mdglichkeit als chaussierte Wege zu erstellen. Die maxi-
male Gesamtflache der Campingplatzwege darf 2'850 m? nicht
Uberschreiten. Zur Gewahrleistung der Zufahrt fir Wohnwagen
und Camper darf der erforderliche Teil der Wege asphaltiert
werden. Die Gesamtflache des asphaltierten Teils der
Campingplatzwege darf eine Fliche von 2’150 m? nicht Uber-
schreiten.

% Zwischen den im Plan bezeichneten Anschlusspunkten ist ein
Fussweg (Wanderweg, chaussiert) fur die Offentlichkeit offen zu
halten. Eine Schliessung kann durch den Gemeinderat fir die
Sommersaison bewilligt werden. In der Zeit der Schliessung ist
die Fusswegverbindung um den Campingplatz herum sicher-
zustellen und entsprechend zu signalisieren.

* Der 6ffentliche Fussweg hat zugleich als Notzufahrt zu
Campingplatzbauten zu dienen.

® Fiir Besucher des Restaurants und des Strandbades ist eine
genugende Anzahl Veloabstellplatze an der bezeichneten Stelle
im Bereich des Zugangs vorzusehen. Es ist hdchstens eine
Standervorrichtung auf chaussierter Flache vorzusehen.

® Im entsprechend bezeichneten Bereich sind oberirdische
Besucherparkplatze zulassig.

" Die entsprechend bezeichnete begriinte Flache darf bei
hohem Besucherandrang ebenfalls fir die Parkierung
verwendet werden. Eine Chaussierung oder eine Versieglung
dieses Bereiches ist unzulassig.

8 Alle Besucherparkplatze sind lenkungswirksam zu bewirt-
schaften.
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Nachhaltigkeit

Arch&ologie

Larm

Licht

Dlngung

Hochwasserschutz

Abfélle

Q. Umwelt

' Neubauten und wesentliche Umbauten sind in nachhaltiger
Bauweise zu erstellen.

2 lm gesamten Projektperimeter ist bei geplanten Bodenein-
griffen die Kantonsarchaologie zwingend in die Planungs-
arbeiten miteinzubeziehen.

® Um eine (ibermassige Stérung des angrenzenden Natur-
schutzgebietes zu gewahrleisten, ist ab 22 Uhr Nachtruhe
sicherzustellen.

“ Beleuchtungen im Aussenraum sind aufs Minimum zu redu—
zieren uns so zu gestalten, dass Ubermassige Lichtimmissionen
vermieden werden. Samtliche Anlageteile, welche Uber nacht—
liche Beleuchtung nach 22 Uhr verfligen missen sind mit einem
Bewegungssensor auszustatten.

®Diingeraustrag auf den Flachen innerhalb des Gestaltungs-
planperimeters ist unzuldssig.

® Im Baubewilligungsverfahren ist auszuweisen, welche Mass-
nahmen zum Schutz vor Naturgefahren ergriffen werden.

" In dem im Plan bezeichneten Bereich ist eine Wertstoff-
sammelstelle flr PET, Altglas und Altmetall u. dgl. zu erstellen.
Diese hat sich besonders gut in die Umgebung einzuordnen.

8
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bestimmungen

Inkrafttreten

Wiederherstellung

10.  Schlussbestimmung

' Der &ffentliche Gestaltungsplan ,Campingplatz und Strandbad
Tarlersee” wird mit Rechtskraft der kantonalen Genehmigung
verbindlich. Die Exekutive publiziert das Datum der Inkraft-
setzung gemass § 6 PBG.

2 Bei Aufgabe des Campingplatzes und des Strandbades sind
samtliche Bauten, die nach der Inkraftsetzung des Gestaltungs-
planes gebaut wurden, abzubrechen und die Flache ist im
Sinne der Umgebung Tirlersee wiederherzurichten. Diese
Pflicht ist im Grundbuch anzumerken.

9
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Situation

Bestand

Stellplatze flr mobile
Campingeinrichtungen

Zeltwiese

- Campinggebaude mit
Restaurant
Spielplatz
Parkierung / Erschliessung
Strandbad / Liegewiese
Strandbad Duschen etc.

Strandbad Badebereich

Das Campingplatzgebaude mit Restau-
rant wurde 1958 erstellt

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Campingplatz liegt eingebettet zwischen Naturschutzge-
biet, dem Turlersee und dem Weiler Tirlen. Er besteht bereits
seit ca. 1958.

Mit seinem Strandbad grenzt er direkt an den See. Er weist ein
Restaurant und sanitare Einrichtungen auf.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Absicht - Neubaubedarf

Bebauungsidee / Neubau

Einzonung Erholungszone

BZO

Die Gemeinde Hausen am Albis méchte ihr Campingplatzge-
baude mit Restaurant Vers. Nr. 1335 auf Kat. Nr. 3303 umbau-
en. Die bestehenden sanitaren Anlagen und das Restaurant
entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand und Bedarf.

Fir den Neubau des Campingplatzgebaudes besteht bereits
ein Entwurf (Vorschlag Neubau, 11.1.2018).

Die Parzelle, auf welcher sich das Gebaude befindet, liegt der-
zeit in der kantonalen Landwirtschaftszone und grenzt an die
Weilerkernzone des Weilers Tlrlen.

Parallel zum vorliegenden Gestaltungsplan wurde eine Einzo-
nungsvorlage ausgearbeitet, welche die Einzonung des Cam-
pingplatzes und des Strandbades in eine Erholungszone vor-
sieht und eine Gestaltungsplanpflicht fixiert.

6.3 Erholungszone Ec: Campingplatz und Strandbad

6.3.1 In der Erholungszone Ec sind mobile Campingeinrich-
tungen flr die temporare Wohnnutzung im Sinne eines
Campingplatzes sowie gemeinschaftliche Gebaude
und Einrichtungen zulassig, die flr den Betrieb eines
Campingplatzes und des Strandbades notwendig sind.

6.3.2 Die maximale Gesamthohe flr jegliche Bauten betragt
5.5 m. Es sind lediglich eingeschossige Bauten zulas-

sig.
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Gestaltungsplanpflicht

Zustéandigkeit

Bestehende Anlage

Richtplaneintrag Erholungs-
gebiet

Offentliches Interesse

Bestandteile

Campingplatz und Strandbad Tiirlersee

Die Gestaltungsplanpflicht Campingplatz und Strand-
bad bezweckt

- eine besonders gute Einordnung der Campingplatz-
anlage in die Situation im Bereich der Schutzver-
ordnung TUrlersee

- die Regelung der mobilen Campingeinrichtungen
(Standplatze), der Bereiche fir Erholung und Sport
sowie der Erschliessung und der Zugange

Aufgrund der Gestaltungsplanpflicht und um eine besonders
gute Anlage im Sinne der Schutzverordnung Tirlersee zu erhal-
ten, ist dementsprechend neben der Einzonungsvorlage auch
ein Gestaltungsplan erforderlich.

Das Areal des Campingplatzes und des Strandbades (Kat. Nr.
3303) befindet sich im Eigentum der Politischen Gemeinde
Hausen am Albis. Die Parzelle Kat. Nr. 3294 wird ebenfalls ein-
gezont.

Weil das Areal hohes oOffentliches Interesse aufweist, ist ein
offentlicher Gestaltungsplan vorgesehen. Dieser ist der Ge-
meindeversammlung vorzulegen.

1.2 Standortgebundenheit

Der Campingplatz mit einem Campinggebaude und das Freibad
sind am Standort bestehend.

Die Nutzung (Campingplatz mit Freibad) bedingt die bestehen-
de Lage am Turlersee.

Der Richtplaneintrag Erholungsgebiet C (Freibad) und D (Cam-
pingplatz) im regionalen Richtplan liegt vor.

Das wesentliche 6ffentliche Interesse am Campingplatz und
dem Freibad ist gegeben.

1.3 Bestandteile des Gestaltungsplanes

Der Gestaltungsplan besteht aus:
*  Situationsplan 1:1000

*  Bestimmungen

*  Bericht gemass Art. 47 RPV mit Bericht zu den nicht be-
ricksichtigten Einwendungen

5
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Kantonaler Richtplan

B Landschaft (BLN), Moorlandschaft (ML) oder Auengebiet
(AG) von nationaler Bedeutung (Ubergeordnete
Festlegung)

Ubriges Landwirtschaftsgebiet
Fruchtfolgeflache im Landwirtschaftsgebiet
Erholungsgebiet

Naturschutzgebiet

Naturschutzgebiet (in Gewassern)

Wald

Gewasser

7/ Landschafts-Forderungsgebiet
/// Landschafts-Schutzgebiet

Regionaler Richtplan
Knonaueramt

|II Besonderes Erholungsgebiet C (Freibad)
|II Besonderes Erholungsgebiet D (Campingplatz)

|:] Freihaltegebiet (Trenn- und Umgebungsschutzgebiet)

:I Naturschutzgebiet

Kommunale Richtplanung

2. Ubergeordnete Vorgaben

2.1 Planungsrechtliche Grundlagen

Gemass kantonalem Richtplan liegt der Campingplatz Turler-
see im Erholungsgebiet.

Gemass regionalem Richtplan liegt der Campingplatz im Erho-
lungsgebiet C/D (Freibad/Campingplatz).
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Im kommunalem Richtplan ist der Camping (C) und das
Strandbad (Fb, regionale Festlegung) eingetragen.

)/ EER
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

2.2 Natur- und Landschaftsschutz

BLN Gebiet Das Areal des Campingplatzes liegt im Bereich des BLN Gebie-
tes Albiskette — Reppischtal (Bundesinventar der Landschaften
von nationaler Bedeutung, BLN).

Schutzverordnung Tirlersee  Das Areal des Campingplatzes liegt im Bereich der Schutzver-
ordnung Turlersee. Da jedoch das Areal in der Schutzverord-
nung bereits als Erholungszone VIB ausgewiesen ist, bedarf es
fur die Einzonung grundsatzlich keine vorgangige Revision der
Schutzverordnung. Gemass der Fachstelle Naturschutz soll die
Tlrlersee-Schutzverordnung nach der Festsetzung des vorlie-
genden Gestaltungsplanes an die heutige Situation im Detail
angepasst werden. Die Gewasserparzelle des Fellibaches soll
einer Naturschutzzone zugeteilt werden und die Erholungszone
VIB soll exakt auf die Parzellengrenze festgelegt werden.
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Natur und Landschafts- Im Natur- und Landschaftsschutzinventar von 1980 ist das Ge-
schutzinventar 1980 biet als Landschaftsschutzobjekt Nr. 101_16 (TUrlerseeland-
schaft, kantonale Bedeutung) eingetragen.

Der Uferbereich ist als Naturschutzobjekt Nr. 1_16 Trlersee
(Feuchtgebiet; kantonale Bedeutung festgelegt.

[ Landschaftsschutzobjekt:
Geolog /Geomorphologisches Cbjekt

| ] Feuchtbiotop
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Flachmoor

I Flachmoor-Inventar

Gewasser
Gewasserraum Tirlersee

Fellibach

Gewésserdkomorphologie
N Natirlich, natumah
N Wenig beeintrachtigt
Stark beeintrachtigt
M Kinstiich, naturiremd
/ # Eingedolt
# & Uberpriifen, Neuerhebung
4 # Nicht Kassient

Das Strandbad liegt nahe an einem Flachmoor von nationaler
Bedeutung. Diese missen vor Beeintrachtigungen geschutzt
werden. Es sind im Gestaltungsplan Vorschriften beztiglich
Dingung, kinstlichem Licht, Larm, invasiven Neophyten etc.
erforderlich.
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2.3 Naturgefahren - Gewasser

Der Gewasserraum Tlrlersee ist noch nicht festgesetzt. In Ab-
sprache mit dem AWEL kann auf die Festsetzung des Gewas-
serraumes im Rahmen des Gestaltungsplanes verzichtet wer-
den.

Der erforderliche Abstand gemass Ubergangsbestimmungen
von 20 m kann - gemessen ab der Landseite des Schilfglrtels -
im Bereich des Campingplatzes problemlos eingehalten wer-
den, so dass auf die Gewasserraumausscheidung in Anbe-
tracht der geringen Anstosslange des Campingplatzes an den
See verzichtet werden kann.

Entlang des Areals verlauft der Fellibach. Fir die Sicherstellung
des Hochwasserschutzes und den Schwellenersatz liegt der
Entwurf eines Bauprojekts vor (Holinger AG, 24.8.2015), in wel-
chem auch ein Entwurf flr die Gewasserraumfestlegung erar-
beitet wurde.

fsee
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Trlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Gefahrenkarte Der Campingplatz liegt im Bereich geringer Gefahrdung durch
Hochwasser.
Synoptische Gefahrenkarte S e

B =rhebliche Gefanrdung (Verbotsbereich)
- mittlere Gefahrdung (Gebectsbereich)
geringe Gefihrdung (Hinweisbereich)

Ttirfersee

2.4 Weitere Grundlagen

Gewasserschutz Der Campingplatz liegt im Gewassersch

M T : I N 7
P2 Gewasserschutzbereich Ao e e, T

@ Offentlicher Badeplatz

s Rossiweid :

Seebautenkataster Der Freibadbereich ist im Seebautenkataster eingetragen.
S
Seezugang Der Seezugang ist in der entsprechenden wasserrechtlichen
Konzession geregelt. Diese ist bei Ablauf (2024) neu zu bean-
tragen.
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Trlersee
Bericht gemass Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Kataster der belasteten Ein Eintrag im Kataster der belasteten Standorte besteht nicht.
Standorte
Arché&ologische Zonen Das Seeareal liegt in einer arch&dologischen Zone (Nr. 1.0,

ZAG-ObvID 1763, BFS-Nr. 4).

ST R0 WY

/
! A,.!den: Campin

|
I
P ;','

Fruchtfo|gef|achen Da das Areal des Campingplatzes gemass Richtplan im Erho-
lungsgebiet, sind keine Fruchtfolgeflachen betroffen.

Die Nutzungseignung ist ebenfalls nicht klassiert.

Fruchtfolgeflachen
2 \‘

[ FFF (Nutzungseignungsklassen 1-5)
. Bedingt FFF (Nutzungseignungsklasse 6)
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Trlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Erschliessung mit dem

offentlichen Verkehr
OV-Giiteklassen (Fahrplanjahr 2016/17)

-
Il s

c

D

L E

I F
Der Campingplatz und das Strandbad sind mit der Haltestelle
Hausen am Albis, Turlersee durch die Postautolinie 223 im
Halbstundentakt werktags und Stundentakt sonntags erschlos-
sen.

Wanderwege Entlang und durch das Areal verlaufen Wanderwege. Diese
werden nicht verandert. Der Wanderweg entlang des Sees
kann und muss als chaussierter Wanderweg bestehen bleiben.

O wegweiser . Tl ¢ " ol :"‘74'?_\7\,3 \ “ I
/\/ Wanderweg bestehend L] .

Campir‘\gp atz
1

Bssg R

)
. A I
Tdrlen Camping|
~ /]

. Strandbad

11 Suter« von Kénel « Wild * AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Fellibach

Gewasserraum

Uferstreifen Fellibach

Tu

Campingplatz
Abschmtt 3.0
Tirlen Camping
Strandbad

Abschnitt 20

&/ Abschnitt 1.2

/ )
,'/Abschnitt b

Abstand gemass §21 WWG

Schema Abstand gemass WWG §21

d //,

Abstand 5m gemass
§21 WWG / /

2.5 Gewasserraum, Gewasserabstand

Der Gewasserraum des Fellibaches soll im Rahmen des Ge-
wasserbauprojektes festgelegt werden. Die Festlegung erfolgt
in einem separaten Verfahren zur Gewasserraumauscheidung.

Bis zur Festlegung des Gewasserraums am Fallibach nach Art.
41a GSchV kommt die Ubergangsbestimmung zur Anwendung,
wonach beidseits des Gewassers ein Uferstreifen (8 m plus
Breite der bestehenden Gerinnesohle; Uferstreifen gemessen
ab dem Rand des Gerinnes) von Bauten und Anlagen freizuhal-
ten ist.

Der bis zur Festlegung des Gewasserraumes geltende Ufer-
streifen geméass Ubergangsbestimmungen des Fellibaches wird
im gestaltungsplan als Informationsinhalt dargestellit.

Abschnitt Nr.  breite Gewéassersohle Breitenvariabilitét Uferstreifen
3.0 1.3m ausgepragt 9.3m

2.0 1.0m ausgepragt 9.0m

1.2 2.2m eingeschrankt 10.2m

1.1 See

Die Parkierungsanlage, Baubereiche und Werkleitungen etc.
mulssen ausserhalb des Uferstreifens zu liegen kommen. Die
bestehenden Parkplatze im Uferstreifen geniessen Besitz-
standgarantie und kénnen bestehen bleiben.

Gemass § 21 WWG haben ober- und unterirdische Bauten und
Anlagen haben gegenliber offenen und eingedolten 6ffentlichen
Oberflachengewassern einen Abstand von 5 m einzuhalten.

Dies qilt solange der Gewasserraum nicht festgelegt ist. Der
Abstand von 5m ist im Bereich des Duschengebaudes kleiner
als der Uferstreifen geméass Ubergangsbestimmungen.

5m (§21 WWG)

B

1334 Abschnitt 2.0
QP

I
Freibord|0.5m
T

ca 703 m
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Tlrlersee
Gewasserraum

Uferstreifen

777

Hinweise zur Nutzung im
Uferstreifen

Nutzungen im Uferstreifen Tlirlersee

Die Anstosslange der neuen Erholungszone an den Tirlersee
ist kurz. Eine Gewasserraumausscheidung fir den Tlrlersee ist
derzeit nicht vorgesehen.

Der Uferstreifen gemass Ubergangsbestimmungen betragt 20m
ab Landseite des Schilfglrtels und ist im Gestaltungsplan dar-
gestellt. Auch im Bereich des Seezugangs/Strandbad werden
die 20m ab dem bestehenden Weg gemessen. Da der Ufer-
streifen in den nachsten Jahren durch den definitiven Gewas-
serraum abgel6st wird und in diesem Sinne keine "Festlegung"
des Gestaltungsplans darstellt, wird Uferstreifen des Sees nur
als "Informationsinhalt" im Situationsplan dargestellt und verein-

facht.
+ - - & /‘}d‘.<

w00z

Die bauliche Nutzung und Gestaltung des Uferstreifens hat
nach Art. 41c GSchV zu erfolgen. Grundsatzlich ist er von Bau-
ten und Anlagen frei zu halten und es ist sicherzustellen, dass
dieser seine Funktionen hinsichtlich Hochwasserschutz und
Okologie jederzeit erfiillen kann. Die Zuganglichkeit zum Ge-
wasser zu Unterhaltszwecken ist ferner zu gewahrleisten.

Im Bereich des Uferstreifens des Tlrlersees sind dementspre-
chend grundsatzlich keine Bauten und Anlagen zuldssig. Ent-
sprechend der bestehenden Nutzung als Campingplatz sind die
mobilen Campinginstallationen hingegen zulassig.

Der heutige bestehende Wanderweg (chaussiert) und der See-
zugang sind wesentliche Bestandteile des Strandbades. Die
bestehenden Treppen, der Steg etc. welche im Seebautenka-
taster verzeichnet sind, sind ebenfalls zulassig.

In Ziffer 5 Abs. 13 werden zudem einem Campingplatz entspre-
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

3. Dokumentation
Projektvorschlag

Ersatzneubau erforderlich Um den aktuellen Bedurfnissen gerecht zu werden und um ein
zeitgemasses Restaurant sowie sanitare Einrichtungen zu er-
mdoglichen muss das bestehende Gebaude durch einen Ersatz-
neubau am gleichen Standort ersetzt werden.

Entwurf Neubau

X - Entsorgung/Gasstation .........

Seematt
Kat. Nr. 3303
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Neues Campingplatz-
geb&ude

Gesamtareal

Bestandteile

Geltungsbereich

= ]

Baurecht

4. Erlduterungen von
Bestimmungen und Plan

4.1  Zweck (Ziff. 1)

Der Gestaltungsplan soll vor allem die Voraussetzungen fiir die
Realisierung eines zeitgemassen Campingplatzgebaudes mit
Restaurant und sanitare Einrichtungen ermaéglichen.

In Anbetracht des Umfeldes (BLN Gebiet, Schutzverordnung
Tlrlersee, Kernzone Tirlen) bezweckt der Gestaltungsplan eine
besonders gute Einordnung, Gestaltung und zurlickhaltende
Nutzung des Gesamtareals.

3.2 Bestandteile und Geltungsbereich
(Ziff. 2)

Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan und den
dazugehorigen Bestimmungen. Der vorliegende Bericht dient
ausschliesslich der Information. Im Hinblick auf die Uberbau-
ungen ist er ein wichtiges Dokument Uber die Hintergriinde der
Planung.

Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans umfasst den Ostteil
des Grundstiickes Kat. Nr. 3303 mit einer Fliche von 39'833 m?
sowie das Grundstlick Kat. Nr. 3294 mit einer Flache von

595 m?. Er ist im Situationsplan 1:1°000 festgelegt.

3.3  Erganzendes Recht (Ziff. 3)

Wo der Gestaltungsplan nichts Anderes regelt, gelten die Best-
immungen gemass der rechtsglltigen Bau- und Zonenordnung
der Gemeinde Hausen am Albis vom 17. Dezember 1994 teil-
revidiert am 22. Marz 2012 sowie das Ubergeordnete kantonale
und eidgendssische Recht.

Beim Ubergeordneten kantonalen Recht kommt fiir die Ge-
meinde Hausen am Albis die bis zum 27. Februar 2017 gelten-
de Fassung des PBG und die dazugehdrigen Verordnungen zur
Anwendung.
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

3.4  Gestaltung (Ziff. 4)

Anforderungen Um eine gute Eingliederung in die Umgebung zu erreichen,
wird eine besonders gute Gestaltung und eine zweckmassige
Ausstattung und Ausristung (Gesamtwirkung) im Sinne von §
71 PBG verlangt.

Die Beurteilung der kiinftigen Bauten und Anlagen richten sich
nach Ublichen Kriterien gemass § 71 PBG sowie nach:

* eine stimmige, auf die Situation abgestimmte Lésung der
Bauten,

» die gute Abstimmung von Materialien und Farbigkeit,
» die sorgfaltige Detailgestaltung der Bauten

» Eingliederung und attraktive Gestaltung und Ausstattung
des Campingplatz- und Strandbadbereiches z.B. mit Ban-
ken, mdglichst 6kologischer Bepflanzung etc.

Referenzbeispiele
Camping Hegne DE
© schaudt-architekten.de

Badi / Kanustation Brunnen,
© nietlisbach-holzbau.ch

Badehaus Merlischachen LU
© annenarchitektur.ch
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Nutzweise Baubereiche

Aussengastronomie

Campingbereich

Steinplatten

3.5 Nutzung (Ziff. 5)

In den Baubereichen sind die flr einen Campingplatz / Strand-
bad erforderlichen Nutzungen zulassig. In Baubereich B darf
lediglich die Nutzung des bestehenden Duschengebaudes As-
sek. Nr. 1334 ersetzt werden.

Dauerhaft bewohnte Raume sind nicht zulassig.

Das neue Restaurant soll wie bisher einen Aussenbereich auf-
weisen. Dieser wird im Plan dargestellt.

Im eigentlichen Campingbereich sind mobile Campingeinrich-
tungen und Wege zulassig. Heute mussten diese aufgrund der
Campingplatzbestimmungen mit Ausnahme der Steinplatten
und Elektroanschlisse fiir die Wintersaison vollstandig entfernt
werden. Mit der vorliegenden Bestimmung wird dies auch tber
den Gestaltungsplan gesichert. Damit kann die Betreiberschaft
keinen Ganzjahresbetrieb einfihren.

Entsprechend den geltenden ,Zusatzbestimmungen fiir Saison-
camper/innen” werden die Vorgaben flr zuldssige Steinplatten
im Vorzeltbereich und im Bereich der Fahrspuren Gibernommen.

Die Steinplatten (idR. 50 x 50 cm) werden nicht fest mit dem
Boden verbunden, sondern lediglich aufgelegt und nicht verfugt,
so dass nach wie vor in den Wintermonaten eine diffuse Versi-
ckerung in den Fugen und Uber die Schulter tberall gewahrleis-
tet ist. In den Sommermonaten befindet sich der Grossteil der
Platten unter den Campingeinrichtungen wo so oder so keine
Versickerung erfolgt. Lediglich 1 m? Bodenplatten sind vor dem
Eingang des Vorzeltes zulassig. Um zusatzlich sicherzustellen,
dass keine Ubermassige Flache durch Platten belegt wird, wird
die maximale Flache pro Standplatz festgelegt. Aufgrund der
Ublichen Masse ergeben sich max. 2.5 x 6m fur das Vorzelt,
max. 2x 0.5m x 8m fiir die Fahrspur und max. 1 m? vor den
Eingang. Damit ergeben sich max. 96 Platten a 50x50 pro Platz
(rund 40m?).
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Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
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Strandbadbereich

Unzul&ssige Nutzungen im

Uferstreifen

Veranstaltungen

Im Strandbadbereich ist nur eine Nutzung als Liegewiese zu-
lassig. Besondere Gebaude oder gréssere Installationen sind
nicht zuldssig. Demontierbare Elemente flir Sport wie Volley-
ball-, Badmintonnetz, Fussballtor und ahnliches sollen jedoch
madglich sein. Fir die Erholung sind zudem fixe kleinere Installa-
tionen (Banke, Feuerstelle, Pingpongtisch) zulassig. Diese sind
bereits vorhanden.

Der Campingbereich und der Strandbadbereich befinden sich
teilweise innerhalb des Uferstreifens gemass Ubergangsbe-
stimmungen des Fellibachs und des Turlersees. In den Vor-
schriften wird der Klarheit halber eine Bestimmung aufgenom-
men, welche die nicht zulassigen Elemente, Nutzungen und
Eingriffe innerhalb des Uferstreifens regelt. Im Situationsplan
wird der Uferstreifen lediglich als Informationsinhalt abgebildet,
da dieser nach Festlegung des Gewasserraumes fir den Felli-
bach und den TUrlersee abgeldst wird.

Auf dem Areal des Campingplatzes sind jahrlich maximal 6
Veranstaltungen erlaubt. Damit kann in den Sommermonaten
monatlich eine Veranstaltung stattfinden. Es kann sich dabei
um Veranstaltungen wie folgende handelin:

»  Sportanlass tagstber (z.B. Turlerseelauf mit ca. 550 Teil-
nehmern)

+ Testanlass; zB. Zeltausstellung, SUP-Testtage etc.

»  Gastronomischer Anlass

* Jugend und Kinderanlass (z.B: Jungwacht, Pfadi, Zevi etc.)
*  Musikunterhaltung im Restaurantbereich

Laute Konzerte, Kino oder andere Veranstaltungen welche
Ubermassige Licht- oder Larmemissionen verursachen sind
ausgeschlossen, um die Ruhe fiir das umliegende Natur-
schutzgebiet/ Flachmoor sicher zu stellen.

Unter grésseren Veranstaltungen wird auch jeder andere An-
lass verstanden bei dem die Anzahl Besucher des Seebades
und des Campings durch den Anlass um rund 500 Teilnehmer
Uberschritten wird. Entsprechend der obenstehenden Aufzah-
lung entspricht dies Beispielsweise dem alljahrlichen Turler-
seelauf.
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Bestandeshauten

Baubereiche

Gesamthohe

3.6 Bebauung (Ziff. 6)

Die Bestandesbauten konnen bestehen bleiben.

Die Lage und die zulassigen Dimensionen der Gebaudegrund-
flache ergibt sich in Baubereich A durch die Abgrenzung des
Baubereiches. Diese entsprechen dem Projektvorschlag fir das
Campingplatzgebaude zuzlglich einem Projektierungsspiel-
raum.

Die Duschen und das Lager des Strandbades liegen im Nahbe-
reich des Fellibaches. Bei einem Ersatz muss ein grésserer
Abstand zum Bach vorgesehen werden, so dass der Uferstrei-
fen gemass Ubergangsbestimmungen freigehalten wird. Der
Baubereich B liegt daher verschoben zum bestehenden Ge-
baude. Die Gebaudedimensionen (Gebaudegrundflache und
Hohe) eines Neubaus in Baubereich B haben sich nach den
Ausmassen des bestehenden Duschengebaudes Assek. Nr.
1334 zu richten.

Dartber hinaus ist bis zur Festlegung des Gewasserraumes in
einem separaten Projekt der Abstand von 5m gemass WWG
einzuhalten. Entsprechend den Angaben aus einem Entwurf fir
ein Gewasserbauprojekt am Fellibach (Holinger AG 24.8.2015)
halt der Baubereich B den Abstand ein (siehe Kap. 2.5).

Der Ersatzbau fir das Duschengebaude in Baubereich B darf
nur erstellt werden, wenn das bestehende Gebaude abgebro-
chen wird. Der Abbruch wird daher als Voraussetzung flir Bau-
tatigkeiten in Baubereich B gefordert.

Fur den Baubereich A wird eine Gesamthéhe von 5.5 m vorge-
sehen um den Projektvorschlag zu ermdglichen. Es wird wie
beabsichtigt nur ein eingeschossiges Gebaude zugelassen.

Dieses wird ab dem weitgehend bestehenden, gestalteten Ter-
rain lediglich eine Héhe von ca. 3.30- 3.50m aufweisen. Auf-
grund des abfallenden Geléndes ist jedoch baurechtlich eine
Gebaudehdhe bzw. Gesamthdéhe von 5.5m ab gewachsenem
Terrain erforderlich.

max. 5.5m 1

P B K

= (——

ﬂ i \‘%ﬁ]

Die Gesamthdhe eines Ersatzbaus flir das Duschengebaude in
Baubereich B hat sich nach der Héhe des bestehenden Du-
schengebaudes Assek. Nr. 1334 zu richten.
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Dachgestaltung

Grundsatz

Bepflanzung

Es werden Flach- oder Pultdacher vorgeschrieben. Ein Ubliches
Schragdach erscheint fir die Art der Bauten nicht angemessen.

Auf den Dachern ist eine ,6kologische Nutzung® erwilinscht.
Mdglich sind zum Beispiel:

* eine Ruderalbegriinung, welche einen Lebensraum bietet
»  Solar- und Photovoltaikanlagen

*  Eine Anlage zur Sammlung von Meteorwasser, welches
zum Beispiel als Spulwasser flr die Toiletten genutzt wer-
den kann

* sowie andere Installationen, welche einen 6kologischen
Nutzen aufweisen

Um derartige Anlagen zu ermdoglichen, dirfen technisch be-
dingte Aufbauten und Anlagen zur Gewinnung von erneuer-
barer Energie die effektive Dachflache um maximal 1.5 m in der
Hohe Uberschreiten.

3.7  Umgebungsgestaltung (Ziff. 7)

Eine hohe Aufenthaltsqualitat ist von grosser Bedeutung fir die
Umgebung. Dies kann durch Materialisierung wie auch der Be-
pflanzung und einheitliche Ausstattungselemente wie Banke,
Wege, Gestaltung der Wegweiser und Informationen, Abgren-
zungen usw. erreicht werden. Baume sind ein wichtiges Gestal-
tungselement. Sie bieten ausserdem Schattenplatze und struk-
turieren das Areal. Okologische Elemente sind ebenfalls vorzu-
sehen. Mit Informationstafeln kann auf die Naturschutzelemen-
te, Tiere etc. hingewiesen werden (zB. Wasservogel- oder
Fischinformationstafel usw.).

Bei der Bepflanzung des Aussenraumes sind ausschliesslich
einheimische, standortgerechte Pflanzenarten einzusetzen. Bei
Baumen und Strauchern dirfen nur Wildformen gepflanzt wer-
den. Invasive Pflanzenarten sind nicht zulassig.

Heute besteht eine Bestockung entlang der Nord- und Westsei-
te des Areals. Diese dient als Sichtschutz und ist als solche zu
erhalten. Sie ist genligend zu pflegen.
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Zu- und Wegfahrt

Campingplatzwege
Wege innerhalb des Campingplatzes
und Strandbad

Campingplatzwege:
bestehend asphaltiert

bestehend
asphaltierte Fahrspuren

bestehend chaussiert

A0

Seeweq:

bestehend chaussiert

3.8 Verkehrserschliessung und Parkierung
(Ziff. 8)

Die bestehende Erschliessung besteht und wird nicht verandert.

Die Zu- und Wegfahrt flr die Campinggaste, die Besucher des
Strandbades, die Parkplatze, die Anlieferung und den Betrieb
soll wie heute priméar Uber die Reppischtalstrasse an der festge-
legten Stelle vorgesehen werden.

Die bestehenden Wege innerhalb des Campingplatzes dienen
der Erschliessung der Campingplatzparzellen und des Restau-
rants. Ja nach Einteilung der Campingparzellen kénnen die
Wege geringfiigig in der Lage angepasst werden. Im Bereich
des vorgesehenen Ersatzbaus des Campinggebaudes kénnen
die Wege ebenfalls angepasst werden, wenn dies aufgrund des
Bauprojektes erforderlich ist, so dass die Funktion der Wege
gewabhrleistet ist.

Die Gesamtflache der Campingplatzwege (ohne Seeweg) be-
tragt heute knapp 2'850 m?Das gesamte Wegsystem der Cam-
pingplatzwege innerhalb des Perimeters des Gestaltungsplanes
darf diese Flache nicht Gbersteigen.

Die in folgender Abbildung dargestellten Bereiche sind heute
asphaltiert, wobei teilweise lediglich die Fahrspuren asphaltiert
sind. Eine Erweiterung der asphaltierten Campingwege ist nicht
vorgesehen. Die Gesamtflache an asphaltierter Flache der
Campingwege betragt heute rund 2°150 m?. Diese Flache darf
nicht vergréssert werden.
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Offentlicher Fussweg, Der im Gestaltungsplan mit Anschlusspunkten bezeichnete
Wanderweg (Seeweg) !:ussw_eg ist als .chau33|erter Weg bestflehend (Seewegq). Er_lst

im regionalen Richtplan festgelegt (regionale Fusswegverbin-
dung) und als Wanderweg bezeichnet. Der Weg muss unver-
andert in seiner heutigen Breite als chaussierter Wanderweg
erhalten bleiben. Eine Verbreiterung oder ein Belagseinbau
(Asphalt) ist weder beabsichtigt noch zulassig.

In den Sommermonaten muss der Weg fiir den Betrieb des
Strandbades auf einem kurzen Abschnitt geschlossen werden
kénnen. Die Schliessung ist durch den Gemeinderat bewilligen
zu lassen und wahrend der Schliessung ist die Alternativroute
zu gewahrleisten und zu signalisieren.
Vi IR

Wegnetz bei Schliessung des Seeweges
fur den Strandbadbetreib

Signalisation
Umleitung

Signalisation 2,
—Umleitung | ' "%(
Rossweid )/ i
Notzufahrt Der bezeichnete Weg (Seeweg) dient bereits heute neben sei-

ner Funktion als Wanderweg als Notzufahrt fir Rettungsfahr-
zeuge im Falle eines Unfalls oder anderer Notsituationen. Dies
ist weiterhin erlaubt.

Ve|oabste||p|é_tze Um die Nutzung des Velos insbesondere bei den Besuchern
des Bades zu fordern, sind ausreichend Veloabstellplatze fiir
die Besucher des Restaurants und des Strandbades notwendig.
Diese sollen beim Zugang im Bereich der bezeichneten, gut
zuganglichen Standorte vorgesehen werden.

Installation Im Sinne einer geringen Versieglung sind hochstens chaussier-
te Flachen und die Installation von Standervorrichtungen (z.B.
Metallblgel) fir das Abschliessen der Velos vorzusehen. Auf
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Anzahl

Autoabstellplatze

Parkplatz

Die ausreichende Anzahl Veloabstellplatze kann gestitzt auf
SN 640 065 abgeschatzt werden (Freibad: 2 / 10 Arbeitsplatze
und 5 pro 10 gleichzeitige Besucher, Sportanlagen: 2/ 10 Ar-
beitsplatze und 3 pro 10 gleichzeitige Besucher). Fir die Be-
rechnung der erforderlichen Anzahl und die Schaffung qualitativ
hochwertiger Losungen wird auf das Merkblatt des Kantons
Zurich ,Veloparkierung fir Freizeitanlagen® verwiesen.

Velos der Campingplatzbenutzer kénnen auch im Bereich der
Campinginstallationen, bei den Wohnwagen etc. abgestellt
werden, so dass fir diese im Eingangsbereich nur eine kleine
Anzahl Abstellplatze erforderlich ist.

Die Anzahl Autoabstellplatze (Grenzbedarf) kann gemass VSS
Norm 640 281 abgeschatzt werden:

«  Freibad: 0.4 pro 100m? Grundstiicksflache
-> rund 9400m?: 38PP

* Hotel: 0.5 pro Bett (in der SN besteht keine Angabe flr
Campingplatze, in Anlehnung an ein Hotel wird pro Stell-
platz mit 2 Betten bzw. 1 PP gerechnet)

-> bei rund 125 Stellplatzen rund 125 PP

Daraus ergibt sich ein Grenzbedarf von: ca. 163 PP

Im Sinne der Nutzung des OVs und entsprechend der Weglei-
tung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in kommunalen Erlas-
sen kann der Grenzbedarf bei der vorhandenen OV Giiteklasse
D auf 70% reduziert werden. Damit ergibt sich ein Bedarf von
113 PP.

Um jedoch die Reduktion auf 70% erreichen zu kdnnen, ist eine
lenkungswirksame Bewirtschaftung der Parkplatze vorzusehen.

Nutzungsbedingt wird die Auslastung und Nutzung der Park-
platze grossen Schwankungen unterworfen sein. Gegenlber
einem Hotel sind bei Campingplatzen Wetterverhaltnisse von
grosserer Bedeutung. Ein Teil der Parkplatze wird daher als
Uberlauf auf den begriinten Flachen zugelassen. Diese Flache
darf weder chaussiert noch versiegelt werden.

Die bestehende Parkierungsanlage hat Bestandesgarantie. Der
nordliche Teil der Anlage ist teilweise asphaltiert. Eine Vergrds-
serung der asphaltierten Flache ist nicht vorgesehen und nicht
zulassig.

Die heutige Anlage wie auch der Uberlauf ist an schénen
Sommertagen gut ausgelastet, so dass auch der zweite Park-
platz von Turlen (ausserhalb des Gestaltungsplanperimeters)
stark belegt ist.
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Ausschnitt bewilligter Plan vom 1.3.1989

Vom Reglerungsratam___° = °
it Beschluse Nr._64  cenehmigt

+. ¢

Luftaufnahme
© google

wheschrviber:

I

Gemass den am 1.3.1989 bewilligten Unterlagen des Cam-
pingplatzes umfasst die Parkierungsanlage folgenden Bereich:

ow® ~ = - e SES e e, B
9% e 0®e w0 pie—t Thw b
o . 00%a 408 5

Diese gesamte Flache wird heute an schénen Sommertagen
rege genutzt.

Im ersten Entwurf des Gestaltungsplanes wurde eine kleinere
Flache als Parkierungsbereich ausgeschieden. Aufgrund der
Auslastung des Parkierungsbereiches und der vorliegenden
Bewilligung, welche nach der Vorprifung gefunden wurde,
musste die Parkierungsflache auf den Bestand bzw. die bewil-
ligte Situation angepasst werden. Durch die Unterscheidung
von ,Bereich flr Parkierung“ und ,Parkierungsflache auf Wiese
als Uberlauf in Spitzenzeiten* wird die bestehende Situation
gesichert und eine zusatzliche Versieglung ausgeschlossen.
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Arch&ologie

Hochwasserschutz

Naturschutz

Inkrafttreten

Wiederherstellung

3.9  Umwelt (Ziff. 9)

Im Abschnitt Umwelt werden Anforderungen betreffend nach-
haltiger Bauweise, Archaologie, Larm und Abfallsammelstelle
gestellt.

Der Gestaltungsplanperimeter ,Camping und Strandbad Trler-
see“ liegt in einem Gebiet mit archdologischen Potenzial. Bei
Bodeneingriffen ist deshalb mit archéologischen Uberresten zu
rechnen.

Da das Areal und der geplante Neubau gemass Gefahrenkarte
im Bereich mit ,geringer Gefahrdung® liegt, ist Rahmen des
Bauprojektes nachzuweisen, dass der Schutz vor Hochwasser
sichergestellt ist (z.B. Objektschutzmassnahmen). Da im Neu-
bau ein Restaurant vorgesehen ist, ist je nach Anzahl Platzen
von einem Sonderrisikoobjekt auszugehen.

Es werden zudem Vorschriften bezlglich Dingung, kiinstlichem
Licht, Larm aufgenommen, um sicherzustellen, dass die St6-
rungen flr das umliegende Naturschutzgebiet und Flachmoor
nicht zunehmen. Ebenfalls wurde bei der Umgebungsgestal-
tung auf Pflanzungen mit einheimischen Arten und Wildformen
Wert gelegt. Invasiven Neophyten werden ausgeschlossen.

3.10 Schlussbestimmungen (Ziff. 10)

Der o6ffentliche Gestaltungsplan tritt erst nachdem die kanto-
nalen Genehmigung in Rechtskraft erwachsen ist, d.h. nach Ab-
schluss des Rekursverfahrens, in Kraft.

Sofern keine Rekurse eingehen dirfte dies rund 4 Monate nach
der Gemeindeversammlung der Fall sein.

Um sicherzustellen, dass das Areal bei einer allfalligen Aufgabe
der Nutzung wieder 6kologischen Wert erreicht, wird die Wie-
derherstellung im Sinne der Umgebung TUrlersee verlangt.
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Grundsatz

Nutzungsintensivierung

Naturschutz

Orts- und Landschaftshild

Boden, Wasser, Gewasser

5. Auswirkungen

Der Gestaltungsplan ermdglicht

» die Realisierung eines zeitgemassen Neubaus fiir den
Campingplatz mit sanitdren Anlagen;

» die Sicherung einer attraktiven Umgebung und Erholungs-
anlage am TUrlersee

» der Erhalt einer geringen Stérungsintensitat fir das umlie-
gende Naturschutzgebiet und Flachmoor

Der Gestaltungsplan sichert vor allem den Bestand. Der vorge-
sehene Neubau des Campingplatzgebaudes mit Restaurant
ersetzt einen bestehenden Bau durch einen neuen zeitgemas-
seren. Eine Nutzungsintensivierung ist nicht beabsichtigt und
nicht zu erwarten. Die Flache des Strandbades bleibt unveran-
dert. Die Anzahl Stellplatze auf dem Camping wird nicht veran-
dert.

Mit den zusatzlichen Vorschriften bezlglich Nutzung flr Veran-
staltungen (keine lauten Konzerte, keine tGibermassigen Lichte-
missionen etc.) und den Vorschriften zu Licht, Larm, Dingung
und Neophyten wird der Situation im Bereich des umliegenden
Naturschutzgebietes und dem nahegelegenen Flachmoor
Rechnung getragen.

Aufgrund der vorgeschriebenen Sichtschutzbestockung und der
attraktiven Aussenraumgestaltung sind gegenliber heute keine
negativen Auswirkungen

Es werden keine negativen Auswirkungen erwartet. Fruchtfol-
geflachen sind nicht betroffen.

Die im Gestaltungsplan zugelassene durch Asphalt versiegelte
Flache (Teilflache des Bereiches fur Parkierung, teilweise
Campingplatzwege) entspricht der heute bestehenden asphal-
tierten Flache. Durch die Bestimmung, dass diese nicht ver-
grossert werden darf, wird sichergestellt, dass keine zusatzliche
Bodenversiegelung erfolgt.

Die gemass Betriebsreglement des Campingplatzes zugelas-
senen Platten (50x50cm) fir die Vorzelte und die Fahrspuren
der Campingwagen werden nicht verfugt und nicht fest mit dem
Boden verbunden. In den Plattenfugen und Uber die Schulter ist
in den Wintermonaten nach wie vor eine diffuse Versickerung
madglich. In den Sommermonaten befinden sich die Platten un-
ter den Zelten bzw. Fahrzeugen, wo so oder so keine direkte
Versickerung erfolgt.

Der Uferstreifen des Sees wird respektiert. Er wird von Bauten
und Anlagen freigehalten.
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Verkehr

Ver- und Entsorgung

Fazit

Vorgaben iiberkommunale Richtpléane

Vorgaben der Handlungsraume des
kantonalen ROK

J

Kulturlandschaft
B Naturlandschaft

Eine Verkehrszunahme ist nicht zu erwarten, da keine Nut-
zungsintensivierung erfolgt. Durch eine lenkungswirksame Be-
wirtschaftung der Parkierung wird in der Tendenz einer Ver-
kehrszunahme entgegengewirkt. Ein Teil des Verkehrs kann
durch den offentlichen Verkehr aufgenommen werden. Im Sin-
ne der Veloférderung werden mehr Veloabstellplatze vorgese-
hen als heute bestehen.

Die Erschliessung und Ausstattung flr die Ver- und Entsorgung
(Werkleitungen, Entwasserung, Warmeversorgung, Energiever-
sorgung usw.) besteht, sodass diesbezlglich auf weitere Be-
stimmungen im Gestaltungsplan verzichtet werden kann. Die
neu geplante Anlage zur Abfalltrennung wird positiv gewertet.

Die im Kreisschreiben der Baudirektion vom 4. Mai 2015 um-
schriebenen Anforderungen an Richt- und Nutzungsplanungen
werden hinsichtlich der Ubereinstimmung mit Art. 15 RPG sinn-
gemass wie folgt erflllt:

Die Vorgaben der iberkommunalen Richtplane werden erflllt.
Der Campingplatz und das Freibad sind im regionalen Richt-
plan enthalten.

Das Areal des Camping Turlersee liegt im Handlungsraum ,Na-

turlandschaft”. Fur die Naturlandschaften ergibt sich damit ins-

besondere folgender Handlungsbedarf:

»  Schutzverordnungen partnerschaftlich erarbeiten und um-
setzen

* Nachhaltige, auf landschaftliche Qualitaten ausgerichtete
Bewirtschaftung fordern

*  Bedirfnisse von Naturschutz, Erholung bzw. Tourismus
und Landwirtschaft abstimmen

* Landschaftliche Qualitaten inwertsetzen
* Fliessgewasser hochwertig gestalten und aufwerten

e Zuruckhaltung beim Bauen ausserhalb der Bauzonen (iben
und flr gestalterische Qualitat sorgen

Es besteht bereits eine Schutzverordnung Turlersee. In dieser
ist das Areal des Campingplatzes und des Strandbades als
Erholungszone VIB enthalten. In der Nutzungsplanung wird
eine Erholungszone mit Gestaltungsplanpflicht festgelegt.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan werden die Bedurfnisse
von Naturschutz, Erholung und Tourismus optimal aufeinander
abgestimmt und dem Wert der Landschaft am Tlrlersee Rech-
nung getragen. Eine Veranderung der Nutzungsintensitat und
des Bauvolumens ist nicht beabsichtigt. Der Gestaltungsplan
stellt sicher, dass besonders gut gestaltete Ersatzbauten erstellt
werden. Ausserdem wird verlangt, dass die bestehende Sicht-
schutzbestockung erhalten und gepflegt wird. Der Uferstreifen
ist als Informationsinhalt dargestellt. Er ist freizuhalten.

Dem Handlungsbedarf des kantonalen Raumordnungskonzep-
tes wird entsprochen.
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Abstimmung mit in Uberarbeitung be-
findlichen regionalen Richtpléanen

Auswirkungen auf den Ausbaugrad

Auswirkungen Nutzungsdichte

Gesamtschau und Ausschopfung ande-

rer Moglichkeiten

Verfahrensablauf

Freigabe
Mitwirkung 60 Tage

Festsetzung

Genehmigung

Der regionale Richtplan Knonaueramt befindet sich derzeit nicht
in Uberarbeitung. Das Areal des Campingplatzes und des
Strandbades Turlersee sind im aktuellen regionalen Richtplan
eingetragen, so dass eine Einordnung Uber die Gemeindegren-
zen hinweg bereits in diesem Zusammenhang erfolgt ist, zumal
es sich auch um eine bereits seit langem bestehende, etablierte
und regional geschatzte Anlage handelt.

Das zulassige Bauvolumen fiir das Campingplatzgebaude wird
im Gestaltungsplan fixiert und eng auf den Projektvorschlag
abgestimmt.

Es sind gegenliber dem Bestand kaum Auswirkungen auf die
Nutzungsdichte zu erwarten. Die Erholungszone ermdglicht
lediglich den Ersatz der bestehenden Anlage durch einen Neu-
bau. Die Anzahl Arbeitsplatze bleibt weitgehend unverandert.
Der Gestaltungsplan hat keinen Einfluss auf die Nutzungsdichte
(Einwohner und Beschaftigte pro Hektare). Wohnen im eigentli-
chen Sinn ist nicht zulassig. Der Campingplatz weist ausserdem
lediglich einen Saisonbetrieb auf.

Der Campingplatz und das Strandbad sind am bestehenden
Standort im kommunalen Richtplan verankert. Es besteht keine
Madoglichkeit die Nutzung andernorts unterzubringen.

6. Ablauf und Mitwirkungs-
verfahren

6.1 Verfahren

‘ Entwurf Gestaltungsplan gemass § 83 PBG ‘

‘ Beratung mit der der Gemeinde ‘

\ Freigabe fiir die &ffentliche Auflage \

Kantonale Vorprifung Anhdérung Nachbar- Offentliche Auflage
gemeinden und ZPK -> Einwendungen

‘ Behandlung Einwendungen und Uberarbeitung ‘

Verabschiedung durch den Gemeinderat zuhanden der
Gemeindeversammliung

| Festsetzung durch die Gemeindeversammlung |

| Genehmigung durch die Baudirektion |

‘ (Rekurse) ‘
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Vorprifungsbericht vom
7. Februar 2019

6.2 Vorprifung

Der 6ffentliche Gestaltungsplan ,Campingplatz und Strandbad
Tarlersee® mit Datum vom 17. Juli 2018 wurde mit Schreiben
vom 4. September 2018 wurde dem ARE zur Vorprifung unter-
breitet. Uber die Haltung und die Anliegen des Kantons gibt der
Vorpriufungsbericht vom 7. Februar 2019 Auskunft.

Aufgrund der Vorprifung wurden folgende Anpassungen vor-
genommen:

Die Wertstoffsammelstelle wurde im Situationsplan erganzt.

Die Flache der Aussengastronomie wurde geringfligig an-
gepasst.

Die Gesamtflache der Campingplatzwege und die maxima-
le Wegflache welche heute asphaltiert ist und auch kiinftig
asphaltiert werden darf wurde aufgenommen. Es ist keine
Zunahme der asphaltierten Flache vorgesehen und mit
dem Gestaltungsplan auch nicht erlaubt. Die genaue Lage
der Wege und der asphaltierten Flachen wird im Bericht
dargestellt jedoch nicht im Gestaltungsplan Gber den Fest-
setzungsinhalt fixiert, da flr die Nutzungen Anpassungs-
spielraume offengehalten werden missen. Durch die Fixie-
rung der Maximalflache in den Bestimmungen wird dem
Anliegen des Kantons jedoch hinreichend entsprochen. Auf
die Darstellung der heutigen Campingplatzwege wurde im
Situationsplan verzichtet um keine unklare Situation zu
schaffen.

Die Legende wurde mit der violett gestrichelten Linie (Vor-
dachbereich) erganzt.

Die Bestimmungen wurden mit den nicht erlaubten Elemen-
ten/Eingriffen/Nutzungen im Uferstreifen erganzt.

Die Bestimmung zu den zulassigen Nutzungen im Cam-
pingbereich musste dahingehend erganzt werden, dass die
Campingeinrichtungen nicht nur demontiert werden kon-
nen, sondern dass dies auch gemacht werden muss. Das
heutige Betriebsreglement sieht ein Entfernen der Campin-
geinrichtungen flir die Wintersaison vor. Mit der durch den
Kanton geforderten ,muss* Formulierung, kann das Be-
triebsreglement nicht fir einen Ganzjahresbetrieb ange-
passt werden, ohne den Gestaltungsplan revidieren zu
mussen.

Die Flache der zulassigen Steinplatten wurde ermittelt und
begrenzt.

Die zulassige maximale Flache an asphaltierter Wegflache
wurde entsprechend dem heutigen Bestand festgelegt.

Es wurde die verlangte Anpassung zu den Veranstaltungen
angebracht.

Die Formulierung zu den technischen Aufbauten wurde
prazisiert.

29

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Gestaltungsplan Campingplatz und Strandbad Tlrlersee
Bericht geméss Art. 47 RPV mit Bericht zu den Einwendungen

Weitere Unterlagen

Offentliche Auflage

keine Einwendungen

Stellungnahmen Nachbar-
gemeinden und Region

*  Die Vorschrift zu den Zadunen wurde erganzt.

* Die Durchgangigkeit fur eine 6ffentliche Fusswegverbin-
dung wurde sichergestellt

*  Der Umgang mit den Wegen innerhalb des Gestaltungs-
planes / innerhalb des Campings wurde geregelt.

* Auf die Bestimmung zum Larmschutz (Einhaltung der Pla-
nungswerte) wurde verzichtet

* Die Thematik Archaologie wurde aufgenommen

Folgende Inhalte des Vorprifungsberichtes wurden nicht auf-
genommen:

* Anpassung Baubereich A auf das bestehende Wegnetz:
Das Richtprojekt passt wohl zwischen die bestehenden
Wege. Der Gestaltungplan muss jedoch einen Projektie-
rungsspielraum geben. Die Wege kénnen im heutigen
Ausmass angepasst und verlegt werden, so dass ihre
Funktion nicht beeintrachtigt ist. Der Baubereich A wurde
wegen dem erforderlichen Projektierungsspielraum, wel-
cher ein Gestaltungsplan zulassen muss, nicht angepasst.

Aufgrund der nach der Vorprifung aufgefundenen Unterlagen
zum Campingplatz (Bewilligung vom 1.3.1989) musste die Par-
kierungsflache angepasst werden.

6.3  Bericht zu den Einwendungen

Der 6ffentliche Gestaltungsplan ,Campingplatz und Strandbad
Tarlersee“ mit Datum vom 17. Juli 2018 wurde wahrend 60 Ta-
gen vom 7. September 2018 bis 8. November 2018 6ffentlich
aufgelegt.

Wahrend der Dauer der offentlichen Auflage sind keine Ein-
wendungen eingegangen.

6.4  Anhorung

Wahrend der 6ffentlichen Auflage fand die Anhérung der nach-
und nebengeordneten Planungstrager, namentlich der Nach-
bargemeinden und der Region, statt.

Der 6ffentliche Gestaltungsplan ,Campingplatz und Strandbad
Tarlersee* mit Datum vom 17. Juli 2018 wurde den nebenge-
ordneten Planungstragern zur Anhérung unterbreitet. Es sind
keine Stellungnahmen mit Einwendungen eingegangen.
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Nutzungsplanung: Inkrafttreten der Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung ,,Einzonung Campingplatz
Turlersee” sowie des éffentlichen Gestaltungsplans
»Campingplatz und Strandbad Turlersee*

Betrifft
8915 Hausen am Albis

Bekanntmachung des Inkrafttretens

Die Teilrevision der Nutzungsplanung ,Einzonung Campingplatz Tirlersee” sowie der &ffentliche Gestaltungsplan
~Campingplatz und Strandbad Turlersee wurden von den Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis an der
Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2019 und von der Baudirektion mit Verfilgung vom 16. Dezember 2019
genehmigt. Gemass Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die
Teilrevision sowie der 6ffentliche Gestaltungsplan treten am Tag nach der Publikation in Kraft.




Kanton Ziirich
Amtsbhlatt

Bewl

Rubrik: Raumplanung

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung
Publikationsdatum: KABZH - 10.01.2020
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000522

Kanton: ZH

Publizierende Stelle:
Gemeinde Hausen a.A,, Zugerstrasse 10, 8915 Hausen am
Albis

Teilrevision ,Einzonung Campingplatz Tiirlersee” und éffentlicher Gestaltungsplan
»~Campingplatz und Strandbad Tiirlersee”, Genehmigung

Betrifft: 8915 Hausen am Albis

Bekanntmachung der kommunalen Festsetzung und der
Genehmigung der Baudirektion.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis ha-
ben an der Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2019 fol-
gende Beschlisse gefasst:

1. Die Teilrevision der Nutzungsplanung Camping Tiirlen
wird festgesetzt.

2. Der offentliche Gestaltungsplan Camping Tirlen wird
festgesetzt.

3. Der Bericht gemass Art, 47 der Raumplanungsverordnung
{RPV) wird zur Kenntnis genommen.

Die Baudirektion des Kantons Ziirich hat mit Verfligung Nr.
19-1185 vom 16. Dezember 2019 die Teilrevision der Nut-
zungsplanung Camping Tiirlen genehmigt.

Die Baudirektion des Kantons Zdrich hat mit Verfiigung Nr.
19-1184 vom 16. Dezember 2019 den 6ffentlichen Gestal-
tungsplan Camping Turlen genehmigt.
Beschluss-/Verfligungsnummer: 19-1184 und 19-1185
Beschluss-/Verfiigungsdatum: 16.12.2019

Gerichtliche Entscheidinstanz:
Baurekursgericht Kanton Ziirich

Rechtliche Hinweise:

Die Unterlagen liegen ab dem 10. Januar 2020 wihrend 30
Tagen wahrend den ordentlichen Offnungszeiten zur Ein-
sicht auf dem Bauamt, Zugerstrasse 6, 8915 Hausen am Albis
auf (§ 5 Abs. 3 PBG).

Gegen den Festsetzungsbeschluss [die Zustimmung] der
Gemeindeversammlung sowie

gegen den Genehmigungsentscheid der Baudirektion kann
innert 30 Tagen, von der Veréffentlichung an gerechnet,

schriftlich Rekurs beim Baurekursgericht erhoben werden
(8§ 329 ff. PBG).

Frist: 60 Tage

Ablauf der Frist: 10.02.2020

Kontaktstelle:

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrin-
dung enthalten. Der angefochtene

Beschluss ist, soweit méglich, beizulegen oder genau zu be-
zeichnen. Die angerufenen

Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie
moglich beizulegen. Rekursentscheide

des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat
die im Verfahren unterliegende

Partei zu tragen.

Rechtékraftbescheinigung

Gegen diesen Beschluss ist bis heute
beim Baurekursgericht kein Rechts-
mittel eingelegt worden

Zirich,&.S . ZoZ0 Bautekurs .erir_:_hjc

urica
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N Kanton Ziirich
Amtsblatt

Rubrik: Raumplanung Publizierende Stelle:

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung Gemeinde Hausen a.A., Zugerstrasse 10, 8915 Hausen am
Publikationsdatum: KABZH - 08.05.2020 Albis

Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000634

Kanton: ZH

Inkrafttreten der Teilrevision der Nutzungsplanung , Einzonung Campingplatz Turler-
see” sowie des offentlichen Gestaltungsplans ,,Campingplatz und Strandbad Tiirlersee”,
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 83915 Hausen am Albis

Die Teilrevision der Nutzungsplanung ,Einzonung Camping-
platz Tlrlersee” sowie der offentliche Gestaltungsplan
.Campingplatz und Strandbad Tirlersee wurden von den
Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis an der
Gemeindeversammlung vom 05. Juni 2019 und von der
Baudirektion mit Verflgung vom 16. Dezember 2019 ge-
nehmigt. Gemass Rechtskraftbescheinigung des Baurekurs-
gerichts ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Teilrevi-
sion sowie der offentliche Gestaltungsplan treten am Tag
nach der Publikation in Kraft.
Beschluss-/Verfligungsnummer: Gemeindeversammlung
Beschluss-/Verfligungsdatum: 05.06.2019

Gerichtliche Entscheidinstanz:
Baurekursgericht des Kantons Zurich

Rechtliche Hinweise:
Frist: 60 Tage
Ablauf der Frist: 08.06.2020

Kontaktstelle:
Gemeinde Hausen a.A. Zugerstrasse 10 8915 Hausen am
Albis

11



	Genehmigungsverfügung (BDV 1184/19 vom 16.12.2019)
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Publikation Inkraftsetzung (09.05.2020)

